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Planungsstand

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 26.08.2021 über die Aufstellung eines Bebauungsplans

sowie einer Veränderungssperre mit dem Ziel, des Erhalts des bestehenden Gebietscharakters. Eine

maßvolle Nachverdichtung soll möglich sein und mindestens 50% der Grundstücksflächen unversiegelt

bleiben.

Vorstellung des Bebauungsplanentwurfs im Bau- und Planungsausschuss am 21.06.2022 und 30.08.2022

mit dem Fokus Bestandsanalyse und Planungskonzept

sowie Beschluss über die Planungsparameter und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung

Heute:

Vorstellung des Bebauungsplanentwurfs den Bürger*innen

Erläuterungen bei Rückfragen und Aufnahme von Feedback / Stellungnahmen



Gliederung

1. Bestandsanalyse

2. Ziele des Bebauungsplans

3. Erörterung der Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs

1. Bauliche Nutzung und Erschließung

2. Grün und Wasser

3. Baudichte

4. Bauweise und Gebäudehöhen

5. Wohnungsanzahl, Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten

6. Dachgestaltung und Einfriedungen

4. Nächste Verfahrensschritte

5. Rückfragen, Feedback und Stellungnahmen



Ausgangslage
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Gestalterische Themen

Dachformen, Nebengebäude, Zufahrten, Hecken, …

Versiegelungsgrad, Baudichte, Kubaturen, ….



Analyse Baudichte
Grundflächenzahl (GRZ)
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• GRZ = Anteil des Baugrundstücks, 
der von baulichen Anlagen 
überdeckt werden darf (%)

• Ausschlaggebend ist Grundfläche 
des Hauptgebäudes

• + Überdeckung durch Garagen, 
Stellplätze, Zufahren, 
Nebenanlagen etc. 
(Überschreitung 50% möglich)

• Obergrenze nach § 17 BauNVO 
für Wohngebiete 0,4 (0,6)

=> die Nebenanlagen, Zufahrten 
und Stellplätze führen zu 
Überschreitungen!
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Bestandsanalyse
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Bestand Zone I 

(Feldstraße, Birkenkamp, Birkentwiete, 
Birkenredder, Birkenweg)

EFH mit Sattel- und Walmdächer

1 Geschoss

1 Baureihe

Niedrige GRZ um 0,1 - 0,2 

=> homogene Baustruktur

Bestand Zone II+III

(Birkenweg und Am Stüb)

EFH, DH, RH, MFH mit überwiegend Sattel- und 
Walmdächer, aber auch Flachdächer

1-2 Geschosse

1-3 Baureihen

Schwankende GRZ zwischen 0,15 und 0,35 

=> zunehmend heterogene Baustruktur



Ziele des Bebauungsplan Nr. 113 

Regelungsrahmen für Neubauten schaffen

• Sicherung Siedlungscharakter (lockere Bebauung) und geordnete Nachverdichtung

• Sicherung und Entwicklung Grünanteil und Grünvernetzung im Quartier

• Begrenzung der Baudichte, max. 50 % des Grundstücks dürfen versiegelt sein



Bebauungsplanentwurf zur frühzeitigen Beteiligung Vorentwurf



• WA 1 im Bereich Feldstraße, Birkenkamp, Birkentwiete, 
Birkenredder und Birkenweg

• WA 2 im Bereich Birkenweg und Am Stüb

• Zulässig: Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets 
dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften und 
nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. 

• Straßenverkehrsflächen und Fußwege wie im Bestand

Bauliche Nutzung und Erschließung



Grün und Wasser

• Anpflanzfläche 1 max. 50 % versiegeln

• Anpflanzfläche 2 keine Versieglung zulässig und je 100 m² 
1-2 Bäume zu pflanzen

• 2 Bäume an Birkenweg zu erhalten

• Nach jedem 3. Stellplatz 1 Baum pflanzen

• Zufahrten, Zuwegungen und offene Stellplätze 
versickerungsfähiges Material

• Garagen, Carports und Nebenanlagen über 15 m² mit 
Gründach

• Niederschlagswasser vor Ort versickern

• Keine Schottergärten



Baudichte

• WA 1 GRZ max. 0,25 => lockere Bebauung

• WA 2 GRZ max. 0,35 => ggf. Nachverdichtung

• Generell Überschreitung GRZ für Überbauung von 
Nebenanlagen, Zufahrten etc. bis 50 % möglich

• d.h. GRZ 0,25 -> 0,375 und GRZ 0,35 -> 0,525

• Zusätzlich Deckelung der GRZ inkl. Überschreitung auf 
0,5 => 50% der Grundstücksfläche unversiegelt

• Zukünftig nur noch 1 Vollgeschoss zulässig



Bauweise und Gebäudehöhen

• Baugrenzen = Baufenster, wo die Hauptgebäude stehen

• WA 2 großes Baufenster = flexible Bebauung und 
Gliederung in 1. und 2. Baureihe

• Baugrenze berücksichtigt perspektivische Grünachse

• Regelung Traufhöhe (TH) auf max. 4,5 m

• Regelung Firsthöhe (FH) auf max. 9,5 m

• Bezugspunkt Höhenmessung ist die Straße 

Traufhöhe 2,8 m; Firsthöhe FH 7,7 m (ca.)

TH

FH

Traufhöhe 2,7 m; Firsthöhe 5,9 m (ca.)

TH

FH



Wohnungsanzahl, Nebenanlagen, 
Stellplätze und Zufahrten

• Max. 2 Wohneinheiten je Baukörper (Ausnahme bei 
Gemeinschaftsbezug) 

• Garagen und Nebenanlagen über 1,4m Höhe mind. 3 m 
von Straße entfernt

• Je Wohneinheiten < 75 m² 1,5 Stellplätze auf dem 
Grundstück, < 75 m² 1 Stellplatz (Ausnahme bei 
besonderen Wohnformen)

• Zufahrten und Zuwegungen zum Grundstück max. 4,5 
m Breite



Dachgestalt und Einfriedung

• Dachform: symmetrische Sattel-, Walm-
oder Krüppelwalddächer

• Dachneigung 30 – 50 Grad

• Unter 30 Grad nur als Gründach

• Solaranlagen in gleicher Neigung wie Dach

• Dacheinschnitte und Dachgauben max. 1/3 
Dachlänge und mind. 2 m von Giebelwand 
entfernt. 

• Entlang der Straße Einfriedung nur als 
Laubhecke, Zaun hinter Hecke möglich



Verfahren und nächsten Schritte

Aufstellungsbeschluss

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und Behörden & sonstigen TÖB

Entwurfsberatung und Auslegungsbeschluss durch 
die Politik

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
(TÖB / ÖA)

Abwägung der Stellungnahmen und…

…Entwurfsänderung… Satzungsbeschluss

Inkrafttreten

• Abwägung der Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Beteiligung

• Rückkopplung der Stellungnahmen an die 
Politik

• Überarbeitung der Planunterlagen
• Ausarbeitung des Umweltberichts
• Ggf. weitere Abstimmungen 



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!

Haben Sie Rückfragen oder Anmerkungen?

Bis zum 05.12.2022 können Sie außerdem eine schriftliche Stellungnahme beim Rathaus, 
Fachbereich Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung abgeben oder per Mail an 
stadtentwicklung@reinbek.de schicken. 

Die Planunterlagen können Sie unter https://www.reinbek.de/reinbek-unsere-stadt/bauen-
und-wohnen/oeffentlichkeitsbeteiligung/b-113 einsehen.

mailto:stadtentwicklung@reinbek.de
https://www.reinbek.de/reinbek-unsere-stadt/bauen-und-wohnen/oeffentlichkeitsbeteiligung/b-113

